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EIN LECK IM ÖLTANK

Familie Müller hat bereits seit dreißig Jahren denselben Öltank 

im Keller stehen. Im Lauf der Jahre ist eine hintere Stelle des 

Tanks spröde geworden. Eines Tages gibt das Material nach 

und mehrere hundert Liter Heizöl laufen aus. Durch den starken 

Ölgeruch im ganzen Haus alarmiert, entdecken die Müllers das 

Malheur und rufen die Feuerwehr. Diese kann einen Großteil des 

Öls aus der Wanne absaugen, in der der Öltank vorschriftsmä-

ßig steht. Nach dem Absaugen wird jedoch ein kleiner Riss in 

der Wanne entdeckt, durch den Öl gesickert sein kann. Um eine 

Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern, muss ein Teil 

des Kellerbodens bis zum Fundament abgetragen werden. Die 

Kosten belaufen sich insgesamt auf fast 30.000 Euro. 

Die Gewässerschadenhaftpflicht der Müllers übernimmt den 

Schaden.

 SCHADENBEISPIEL AUS DER PRAXIS

Als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-

lichen Stoffen tragen Sie die Verantwortung, wenn es durch 

den Austritt dieser Stoffe zu einer Verunreinigung von  

Gewässern kommt. Heizöltanks sind sicher die verbreitetsten 

Anlagen. Auslaufendes Öl kann Millionen von Litern Grundwasser  

verseuchen.
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RECHTLICHE GRUNDLAGE

Die wichtigste rechtliche Grundlage für Ihre Haftung als Betreiber fin-

det sich in § 89 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):

(1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer in 

anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und dadurch die Wasser-

beschaffenheit nachteilig verändert, ist zum Ersatz des daraus einem 

anderen entstehenden Schadens verpflichtet. Haben mehrere auf das 

Gewässer eingewirkt, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, 

zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten, 

derartige Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingebracht oder ein-

geleitet zu sein, und wird dadurch die Wasserbeschaffenheit nachtei-

lig verändert, so ist der Betreiber der Anlage zum Ersatz des daraus 

einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. Absatz 1 Satz 2 

gilt entsprechend. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden 

durch höhere Gewalt verursacht wird.

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung ist für alle In-

haber der Anlage, z. B. Eigentümer, Mieter oder Pächter, ge-

dacht, die über einen Öltank verfügen. Denn sollte aus ir-

gendeinem Grund Öl austreten und anderen einen Schaden  

zufügen (z.B. durch Verseuchung des Grundwassers), so haften Sie 

als Inhaber.

WAS IST VERSICHERT?

Grundsätzlich sind alle Personen- und Sachschäden, die durch das 

Auslaufen fahrlässig einem Dritten zugefügt werden, versichert.  

Zunächst prüft die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung, ob die 

Schadenersatzansprüche berechtigt sind. Sie wehrt unberechtigte 

Forderungen ab. Sämtliche Kosten bis hin zu einem eventuell ent-

stehenden Rechtsstreit werden dann von der Haftpflichtversicherung 

getragen. 

Besteht die Forderung des Geschädigten zu Recht, leistet die  

Haftpflichtversicherung im Rahmen der vorliegenden Bedingungen. 

Dies trifft auch auf Kosten zu, die anfallen, um eine Verunreinigung 

von Gewässern zu verhindern oder einzudämmen (Rettungskosten).

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND U.A. 
NICHT VERSICHERT?

• Vorsätzlich verursachte Schäden

• Schäden durch Kriegsereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, Gene-

ralstreik

• Schäden durch Verfügungen oder Maßnahmen von Hoher Hand

• Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 

ausgewirkt haben

 WISSENSWERTES
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: B. Wylezich, Fotolia #54020943 | Urheber: mariesacha, Fotolia #66908781 | Urheber: Sven Grundmann, Fotolia #20993546 | Urheber: RioPatuca Images, stock.adobe.com 

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN SIND 
ZU EMPFEHLEN?

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Mehrfamilienhäuser oder Häuser, die einer Eigentümergemeinschaft 

gehören, fallen nicht mehr unter den Deckmantel einer Privathaft-

pflichtversicherung. Schäden, die durch Gebäude- oder Grundstücks-

bestandteile (z. b. Ziegel, Bäume) entstehen, können nur über eine 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abgedeckt werden. 

Auch Verstöße gegen die Verkehrssicherungspflicht (z. B. Vernach-

lässigung der Streu- und Räumpflicht) fallen unter den Schutz dieser 

Versicherung.

Haus- und Grundbesitzer-Rechtsschutzversicherung

Rund um Immobilien gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Schaden-

ersatzforderungen, obwohl kein Verschulden Ihrerseits vorliegt, unge-

rechtfertigte Anliegerabgaben, etc. Um sich hier Recht verschaffen 

zu können, ohne die Kosten eines Rechtsstreits fürchten zu müssen, 

eignet sich eine Haus- und Grundbesitzer-Rechtsschutzversicherung. 

Sie stärkt Ihnen den Rücken, damit Sie Ihr gutes Recht bekommen 

können.

 WISSENSWERTES


